
Bisher Neu ab 1. Februar 2024

Kosten für Soforthilfe 
(Notfall- und 
Krisenunterstützung)

Bis zur Höhe der Versicherungssumme.
Keine Anrechnung auf die Versicherungssumme bei 
begründetem Verdacht bis 90 Minuten

Bis zur Höhe der Versicherungssumme.
Keine Anrechnung auf die Versicherungssumme bei 
begründetem Verdacht bis 240 Minuten

Kosten Schadenfeststellung 
(Forensik)

Auch ohne Bestätigung des Versicherungsfalls werden 
Kosten bis 5.000 Euro übernommen

Auch ohne Bestätigung des Versicherungsfalls werden 
Kosten bis 20.000 Euro übernommen

Abwehr von Unterlassungs- 
und Widerrufsklagen

Bei Einschluss des Klauselpakets mitversichert Im Standard mitversichert

Betriebsunterbrechung vier Monate Haftzeit bei einem Unterbrechungsschaden zwölf Monate Haftzeit bei einem Unterbrechungsschaden

Rückwärtsdeckung Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf ein Jahr vor 
Versicherungsbeginn. Bei Vereinbarung des Klauselpakets 
auf bis zu drei Jahre

Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf fünf Jahre vor 
Versicherungsbeginn

Mehrkosten nicht versichert Mehrkosten bei einer Betriebsunterbrechung sind im 
Standard mitversichert

Präventionsleistungen /
Awareness-Training

nicht versichert Kostenfreie Online-Plattform mit Lerninhalten aus den 
Bereichen IT-Sicherheit und Datenschutz

Deckungserweiterungen

Betriebsunterbrechung 
durch technische Probleme

nicht versicherbar Ersatz von Schäden, die aus Fehlfunktionen der eigenen 
EDV-Systeme resultieren bis zur Höhe der Versicherungs-
summe, höchstens 150.000 Euro

E-Payment Vertragsstrafen wegen Verletzung von 
Sicherheitsstandards beim Zahlungsverkehr
mit Kreditkarten / E-Payment – mitversichert in den AVB

Vertragsstrafen wegen Verletzung von Sicherheits-
standards beim Zahlungsverkehr mit Kreditkarten /  
E-Payment – mitversichert beim Einschluss der Klausel

Klauselpaket

Täterermittlung Kosten für die Ermittlung von Tätern – z. B. im Fall einer 
Betriebsspionage – werden bis zur Höhe von 20 % der 
Versicherungssumme, höchstens 100.000 Euro, 
übernommen

Kosten für die Ermittlung von Tätern – z. B. im Fall einer 
Betriebsspionage – werden bis zur Höhe der 
Versicherungssumme, höchstens 150.000 Euro, 
übernommen

Cyber-Erpressung Kosten für das Krisenmanagement im Falle einer Erpres-
sung werden bis zur Höhe von 20 % der Versiche-
rungssumme, höchstens 100.000 Euro, übernommen

Kosten für das Krisenmanagement im Falle einer 
Erpressung werden bis zur Höhe der Versicherungs-
summe, höchstens 150.000 Euro, übernommen

Cyber-Betrug /
Cyber-Diebstahl

Geldverluste, die durch Manipulation von zum Beispiel 
Webseiten, Programmen, Online-Banking oder Zahlungs-
systemen werden bis zur Höhe von 20 % der Versiche-
rungssumme, höchstens 100.000 Euro, übernommen

Geldverluste, die durch Manipulation von zum Beispiel 
Webseiten, Programmen, Online-Banking oder Zahlungs-
systemen werden bis zur Höhe der Versicherungssumme, 
höchstens 150.000 Euro, übernommen

Versand von Waren nicht versicherbar Ersatz von für Aufwendungen oder Verluste, weil Waren 
oder Vorräte aufgrund einer Informations-Sicherheits-
verletzung falsch bestellt, ausgeliefert oder umgeleitet 
wurden bis 25.000 Euro

Vertragsstrafen nicht versicherbar Vertragsstrafen aus vertraglichen Vereinbarungen, die bei 
einer Informations-Sicherheitsverletzung, gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden. Werden 
bis zur Höhe der Versicherungssumme, höchstens  
1 Mio. Euro, übernommen

Information für Vertriebspartner

Synopse Firmen-Cyberversicherung
Vergleich alter Tarif / neuer Tarif
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Diese Darstellung gibt einen ersten Überblick über die möglichen Leistungen.
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich jeweils aus dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.
Stand 02/2024 – nur für den internen Gebrauch.


